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Antwort 
 
der Landesregierung 
 
auf die Kleine Anfrage 3264 vom 20. Dezember 2019 
der Abgeordneten Heike Gebhard   SPD 
Drucksache 17/8310 
 
 
 
Kann Minister Laumann hellsehen oder schmückt er sich mit fremden Federn? 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
Am 12.12.2019 tagte der Haushalts- und Finanzausschuss zur dritten und abschließenden 
Lesung des Haushaltsentwurfs 2020. Dabei lag auch ein Änderungsantrag der Koalitionsfrak-
tionen vor, der eine Mittelaufstockung im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales vor-
sah. Die 250.000 Euro sollten für das Projekt „Endlich ein ZUHAUSE“ bereitgestellt werden. 
 
Noch während der Ausschuss tagte und der Antrag noch nicht einmal beraten wurde, veröf-
fentlichte das Ministerium eine Pressemitteilung mit folgendem Inhalt: 
Sozialminister Karl-Josef Laumann hat die Mittel für Kältehilfen für obdachlose Menschen ver-
doppelt: In diesem Winter stehen dafür 200.000 Euro aus der Landesinitiative gegen Woh-
nungslosigkeit „Endlich ein ZUHAUSE!“ zur Verfügung.  
 
Damit können sachlogisch nur die Mittel des Haushaltsantrags gemeint sein, weil in dem Titel 
selbst von der Landesregierung keine Erhöhung vorgeschlagen wurde. Im Verlauf der Sitzung 
wurde der Antrag dann auch angenommen.  
 
Diese Pressemitteilung offenbart allerdings ein sehr seltsames Rollenverständnis von Minister 
Laumann, der kein Mitglied des Landtages ist. Laut Artikel 81 Landesverfassung heißt es: 
 
Der Landtag sorgt durch Bewilligung der erforderlichen laufenden Mittel für die Deckung des 
Landesbedarfs. 
 
Die Landesregierung stellt lediglich einen Entwurf vor, der dann im Landtag in drei Lesungen 
beraten wird. Insofern ist diese Pressemitteilung ein Affront gegenüber dem Haushaltsgesetz-
geber. 
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Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die Kleine Anfrage 3264 mit Schreiben 
vom 15. Januar 2020 namens der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Minister der 
Finanzen beantwortet. 
 
 
1. Warum erweckt der Minister in der Pressemitteilung den Eindruck, er selbst habe 

die Mittel verdoppelt, obwohl der o.g. Antrag dem Haushalts- und Finanzaus-
schuss von zwei Fraktionen vorgelegt wurde?  

 
2. Warum verkündet die Landesregierung einen Beschluss des Haushaltsausschus-

ses noch bevor dieser gefasst wurde? 
 
3. Gibt es eine Regelung, nach der ein Minister eigenständig nach Einbringung des 

Einzelplans bzw. während der Haushaltsberatungen im Landtag Haushaltsmittel 
bereitstellen kann?  

 
4. Warum hat das Ministerium nicht im Zuge der Aufstellung des Haushaltes die ent-

sprechenden Mittel angemeldet und im Entwurf bereitgestellt? 
 
5. Ist das Vorgehen des Ministers ein Hinweis darauf, dass die Landesregierung nicht 

zwischen Exekutive und Legislative unterscheidet? 
 
Die Fragen 1 bis 5 werden wegen des Sinnzusammenhangs gemeinsam beantwortet: 
 
Mit dem Haushalt 2018 wurden dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 
Landtag zusätzliche Landesmittel in Höhe von 750.000 Euro für die gesundheitliche Versor-
gung wohnungsloser Menschen und 100.000 Euro für Kältehilfen zur Verfügung gestellt. Diese 
Mittel sind im Einzelplan 11, Kapitel 11 042, Titel 686 95 etatisiert und im Haushalt 2019 fort-
geschrieben worden. Aufgrund der großen Nachfrage hat das Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales entschieden, im Rahmen des Vollzugs des Haushaltes 2019 und der insge-
samt bei Titel 686 95 verfügbaren 8.120.000 Euro die Mittel für die Kältehilfe auf 200.000 Euro 
aufzustocken.  
 
Die Information über die Bereitstellung von Mitteln aus dem Haushalt des Jahres 2019 wurde 
am 12. Dezember 2019 im Rahmen einer Pressemitteilung des Ministeriums für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales veröffentlicht. Mit diesem Geld können die freien Träger der Wohnungs-
losenhilfe beispielsweise Schlafsäcke, Isomatten oder Decken einkaufen, um diese an woh-
nungslose Menschen zu verteilen.  
 
Am 12. Dezember 2019 wurde in der abschließenden Beratung des Haushalts- und Finanz-
ausschusses über den Landeshaushalt des Jahres 2020 ein Änderungsantrag der Koalitions-
fraktionen angenommen, der bei Kapitel 11 042 Titel 686 95 eine Ansatzerhöhung um 250.000 
Euro vorsah. Die zusätzlichen Mittel sollen dazu dienen, in Ergänzung  
 
des Projektes „Endlich ein ZUHAUSE!“ an einem der geförderten Modellstandorte ein zwei-
jähriges Modellprojekt durchzuführen, das die spezielle Betreuung, Beratung und Begleitung 
der Zielgruppe obdach-loser Jugendlicher und junger Erwachsener beinhaltet. 
 
Die zeitgleich veröffentlichte Pressemitteilung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales zur Verdopplung der Haushaltsmittel für die Kältehilfen für wohnungslose Menschen 
bezog sich dagegen auf eine Verwendung von Haushaltsmitteln des Jahres 2019 und steht 
damit weder in einem inhaltlichen noch in einem haushalterischen Zusammenhang mit der 
Entscheidung des Haushalts- und Finanzausschusses am 12. Dezember 2019. 


